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Allgemeines 

Die angeführten Artikel in den Überschriften beziehen sich auf die Capital Requirements 
Regulation (CRR). 
 

Die Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen (im Folgenden kurz RBG OÖ Verbund eGen) 

fungiert als nicht operativ tätige EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft für das regionale 

Zentralinstitut der Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich, namentlich der 

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft (im Folgenden kurz 

Raiffeisenlandesbank OÖ) und stellt damit die Spitze des aufsichtsrechtlichen Kreises der 

RBG OÖ Verbund eGen dar. 

Art. 431 Anwendungsbereich der Offenlegungspflichten 

Die offengelegten Informationen vermitteln den Marktteilnehmern ein umfassendes Bild des 

Risikoprofils. 

Art. 432 nicht wesentliche Informationen, Geschäftsgeheimnisse 
oder vertrauliche Informationen 

Auf Anwendung dieses Artikels wurde verzichtet. Es werden alle relevanten Informationen 

offengelegt 

Art. 433 Häufigkeit der Offenlegung 

Artikel 433 CRR regelt die Häufigkeit der Offenlegung und bestimmt, dass Institute die nach 
Teil 8 CRR erforderlichen Angaben mindestens einmal jährlich offenzulegen haben. Die 
Institute prüfen anhand der einschlägigen Merkmale ihrer Geschäfte, ob die erforderlichen 
Angaben häufiger als einmal jährlich ganz oder teilweise offenzulegen sind. 
 

Die Raiffeisenlandesbank OÖ orientiert sich an den EBA-Leitlinien EBA/GL/2014/14 und 

EBA/GL/2016/11 und legt quartalsweise offen. 
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Art. 437 Eigenmittel 

(1) Hinsichtlich ihrer Eigenmittel legen die Institute folgende Informationen offen: 
a) eine vollständige Abstimmung der Posten des harten Kernkapitals, des zusätzlichen 

Kernkapitals, des Ergänzungskapitals, der Abzugs- und Korrekturposten sowie der 
Abzüge von den Eigenmitteln des Instituts gemäß den Artikeln 32 bis 35, 36, 56, 66 
und 79 mit der in den geprüften Abschlüssen des Instituts enthaltenen Bilanz, 

b) eine Beschreibung der Hauptmerkmale der von dem Institut begebenen Instrumente 
des harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals, 

c) die vollständigen Bedingungen im Zusammenhang mit allen Instrumenten des harten 
Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals, 

d) als gesonderte Offenlegung der Art und Beträge folgender Elemente: 
i) alle nach den Artikeln 32 bis 35 angewandten Abzugs- und Korrekturposten, 
ii) alle nach den Artikeln 36, 56 und 66 vorgenommenen Abzüge, 
iii) nicht im Einklang mit den Artikeln 47, 48, 56, 66 und 794 abgezogene Posten, 

e) eine Beschreibung sämtlicher auf die Berechnung der Eigenmittel im Einklang mit 
dieser Verordnung angewandten Beschränkungen und der Instrumente, Abzugs- und 
Korrekturposten und Abzüge, auf die diese Beschränkungen Anwendung finden, 

f) eine umfassende Erläuterung der Berechnungsgrundlage der Kapitalquoten, falls die 
Institute Kapitalquoten offenlegen, die mit Hilfe von Eigenmittelbestandteilen berechnet 
wurden, die auf einer anderen als der in dieser Verordnung festgelegten Grundlage 
ermittelt wurden. 

 
(2) Die EBA erarbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards, um einheitliche Muster 
für die Offenlegung gemäß Absatz 1 Buchstaben a, b, d und e festzulegen. 
Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards bis 
zum 1. Februar 2015. 
 
zu Art. 437 Abs. 1 a-c) 
 
Findet in der Quartalsoffenlegung keine Anwendung. 
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zu Art. 437 Abs. 1 d-e) 
 
Die Offenlegung spezifischer Eigenmittelelemente nach Anhang VI der 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1423/2013 der Kommission vom 20. Dezember 2013 

gestaltet sich wie folgt: 

 

HARTES KERNKAPITAL: 
INSTRUMENTE UND RÜCKLAGEN 

   

BETRAG AM TAG DER 
OFFENLEGUNG  

30.09.2020 

VERWEIS AUF ARTIKEL IN 
DER VERORDNUNG (EU) Nr. 

575/2013 

Zeilen 1 – 5 für Quartalsoffenlegung nicht erforderlich 

6 
Hartes Kernkapital (CET1) vor 
regulatorischen Anpassungen 

4.200.915.840,64 - 

Hartes Kernkapital (CET1): regulatorische Anpassungen  

Zeilen 7 – 27 für Quartalsoffenlegung nicht erforderlich 

28 
Regulatorische Anpassungen des harten 
Kernkapitals (CET1) insgesamt 

                    -213.454.075,09  - 

29 Hartes Kernkapital (CET1) 3.987.461.765,55  - 

Zusätzliches Kernkapital (AT1): Instrumente  

Zeilen 30 – 35 für Quartalsoffenlegung nicht erforderlich 

36 
Zusätzliches Kernkapital (AT1) vor 
regulatorischen Anpassungen 

2.149.926,01  - 

Zusätzliches Kernkapital (AT1): regulatorische Anpassungen  

Zeilen 37 – 42 für Quartalsoffenlegung nicht erforderlich 

43 
Regulatorische Anpassungen des 
zusätzlichen Kernkapitals (AT1) insgesamt 

- 2.149.926,01  - 

44 Zusätzliches Kernkapital (AT1) -  - 

45 Kernkapital (T1 = CET1 + AT1) 3.987.461.765,55  - 

Ergänzungskapital (T2): Instrumente und Rücklagen  

Zeilen 46 – 50 für Quartalsoffenlegung nicht erforderlich 

51 
Ergänzungskapital (T2) vor 
regulatorischen Anpassungen 

476.229.984,15  - 

Ergänzungskapital (T2): regulatorische Anpassungen  

Zeilen 52 – 56 für Quartalsoffenlegung nicht erforderlich 

57 
Regulatorische Anpassungen des 
Ergänzungskapitals (T2) insgesamt 

- 32.790.604,17  - 

58 Ergänzungskapital (T2) 443.439.379,98  - 

59 Eigenkapital insgesamt (TC = T1 + T2) 4.430.901.145,53  - 

60 Risikogewichtete Aktiva insgesamt 27.704.202.718,70 - 

Eigenkapitalquoten und -puffer 

61 
Harte Kernkapitalquote (ausgedrückt als 
Prozentsatz des Gesamtforderungsbetrags) 

14,39% 92 (2) (a) 

62 
Kernkapitalquote (ausgedrückt als 
Prozentsatz des Gesamtforderungsbetrags) 

14,39% 92 (2) (b) 

63 
Gesamtkapitalquote (ausgedrückt als 
Prozentsatz des Gesamtforderungsbetrags) 

15,99% 92 (2) (c) 

Zeilen 64 – 85 für Quartalsoffenlegung nicht erforderlich 
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zu Art. 437 Abs. 1 f) 
 

Nicht anwendbar 

Art. 438 Eigenmittelanforderungen 

Die Institute legen hinsichtlich der Einhaltung der Anforderungen des Artikels 92 dieser 
Verordnung und des Artikels 73 der Richtlinie 2013/36/EU folgende Informationen offen: 

a) eine Zusammenfassung des Ansatzes, nach dem das Institut die Angemessenheit 
seines internen Kapitals zur Unterlegung der aktuellen und zukünftigen Aktivitäten 
beurteilt, 

b) wenn von der relevanten zuständigen Behörde gefordert, das Ergebnis des 
institutseigenen Verfahrens zur Beurteilung der Angemessenheit seines internen 
Kapitals einschließlich der Zusammensetzung der gemäß Artikel 104 Absatz 1 
Buchstabe a der Richtlinie 2013/36/EU geforderten zusätzlichen Eigenmittel aufgrund 
der aufsichtlichen Überprüfung, 

c) für Institute, die die risikogewichteten Positionsbeträge nach Teil 3 Titel II Kapitel 2 
berechnen, 8 % der risikogewichteten Positionsbeträge für jede der in Artikel 112 
genannten Risikopositionsklassen. 

d) für Institute, die die risikogewichteten Positionsbeträge nach Teil 3 Titel II Kapitel 3 
berechnen, 8 % der risikogewichteten Positionsbeträge für jede der in Artikel 147 
genannten Risikopositionsklassen. Bei der Klasse "Mengengeschäft" gilt diese 
Anforderung für alle Kategorien, denen die verschiedenen, in Artikel 154 Absätze 1 bis 
4 genannten Korrelationen entsprechen. Bei der Forderungsklasse der 
Beteiligungspositionen gilt diese Anforderung für 
i) jeden der Ansätze nach Artikel 155, 
ii) börsengehandelte Beteiligungspositionen, Positionen aus privatem 

Beteiligungskapital in hinreichend diversifizierten Portfolios und sonstige 
Beteiligungspositionen, 

iii) Risikopositionen, für die bezüglich der Eigenmittelanforderungen eine aufsichtliche 
Übergangsregelung gilt, 
 

iv) Risikopositionen, für die bezüglich der Eigenmittelanforderungen 
Besitzstandswahrungsbestimmungen gelten, 

e) gemäß Artikel 92 Absatz 3 Buchstaben b und c berechnete Eigenmittelanforderungen, 
f) gemäß Teil 3 Titel III Kapitel 2, 3 und 4 berechnete Eigenmittelanforderungen, die 

separat offengelegt werden. 
 

g) Institute, die die risikogewichteten Positionsbeträge gemäß Artikel 153 Absatz 5 oder 
Artikel 155 Absatz 2 berechnen, legen die Risikopositionen für jede Kategorie gemäß 
Artikel 153 Absatz 5 Tabelle 1 oder für jedes Risikogewicht gemäß Artikel 155 Absatz 
2 offen. 

 
zu Art. 438 a-b und g) 
 
Findet in der Quartalsoffenlegung keine Anwendung 
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zu Art. 438 c-f) 
 

Vorlage EU OV1: Übersicht über risikogewichtete Aktiva (RWA) 

    

    RWA 
Mindesteigen- 

mittelanforderungen 

    30.09.2020 30.06.2020 30.09.2020 

1 Kreditrisiko (ohne CCR)                25.005.874.207,41                 25.940.952.370,17                   2.000.469.936,59  

2 Davon im Standardansatz                25.005.874.207,41                 25.940.952.370,17                   2.000.469.936,59  

3 Davon im IRB-Basisansatz (FIRB)                                           -                                              -                                              -    

4 Davon im fortgeschrittenen IRB-Ansatz (AIRB)                                           -                                              -                                              -    

5 
Davon Beteiligungen im IRB-Ansatz nach dem einfachen 
Risikogewichtungsansatz oder dem IMA 

                                          -                                              -                                              -    

6 Gegenparteiausfallrisiko (CCR)                     207.408.213,88                      222.459.654,43                        16.592.657,11  

7 Davon nach Markbewertungsmethode                     110.327.867,75                      120.754.743,93                          8.826.229,42  

8 Davon nach Ursprungsrisikomethode                                           -                                              -                                              -    

9 Davon nach Standardmethode                                           -                                              -                                              -    

10 
Davon nach der auf dem internen Modell 
 beruhenden Methode (IMM) 

                                          -                                              -                                              -    

11 
Davon risikogewichteter Forderungsbetrag für Beiträge an den Ausfallfonds 
einer ZGP 

                                          -                                              -                                              -    

12 Davon CVA                       97.080.346,13                      101.704.910,50                          7.766.427,69  

13 Erfüllungsrisiko                         5.306.916,75                                            -                               424.553,34  

14 
Verbriefungspositionen im Anlagebuch 
(nach Anwendung der Obergrenze) 

                                          -                                              -                                              -    

15 Davon im IRB-Ansatz                                           -                                              -                                              -    

16 Davon im bankaufsichtlichen Formelansatz (SFA) zum IRB                                           -                                              -                                              -    

17 Davon im internen Bemessungsansatz (IAA)                                           -                                              -                                              -    

18 Davon im Standardansatz                                           -                                              -                                              -    

19 Marktrisiko                     103.446.512,23                      118.500.963,01                          8.275.720,98  

20 Davon im Standardansatz                     103.446.512,23                      118.500.963,01                          8.275.720,98  

21 Davon im IMA                                           -                                              -                                              -    

22 Großkredite                                           -                                              -                                              -    

23 Operationelles Risiko                  1.303.538.567,63                   1.303.538.567,63                      104.283.085,41  

24 Davon im Basisindikatoransatz                  1.303.538.567,63                   1.303.538.567,63                      104.283.085,41  

25 Davon im Standardansatz                                           -                                              -                                              -    

26 Davon im fortgeschrittenen Messansatz                                           -                                              -                                              -    

27 
Beträge unterhalb der Grenzwerte für Abzüge 
(die einer Risikogewichtung von 250 % unterliegen) 

                 1.078.628.300,80                   1.039.989.196,65                        86.290.264,06  

28 Anpassung der Untergrenze                                           -                                              -                                              -    

29 Gesamt                27.704.202.718,70                 28.625.440.751,89                   2.216.336.217,50  
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Art. 449 Risiko aus Verbriefungspositionen 

Nicht anwendbar 

Art. 451 Verschuldung 

(1) Institute legen hinsichtlich ihrer gemäß Artikel 429 berechneten Verschuldungsquote und 
der Überwachung des Risikos einer übermäßigen Verschuldung folgende Informationen offen: 

a) die Verschuldungsquote sowie die Art und Weise, wie das Institut Artikel 499 Absätze 
2 und 3 anwendet, 

b) eine Aufschlüsselung der Gesamtrisikomessgröße sowie eine Abstimmung dieser 
Größe mit den einschlägigen in veröffentlichten Abschlüssen offengelegten Angaben, 

c) gegebenenfalls den Betrag gemäß Artikel 429 Absatz 11 ausgebuchter 
Treuhandpositionen, 

d) eine Beschreibung der Verfahren zur Überwachung des Risikos einer übermäßigen 
Verschuldung, 

e) eine Beschreibung der Faktoren, die während des Berichtszeitraums Auswirkungen 
auf die jeweilige offengelegte Verschuldungsquote hatten. 

 
(2) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um das einheitliche 
Format für die Offenlegung nach Absatz 1 und Anweisungen zur Verwendung des Formats 
festzulegen. 
Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards bis 30. Juni 
2014 vor. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durchführungsstandards nach 
Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 
 
Abs 1 lit a) Art und Weise wie das Institut Art. 499 Abs. 2 und 3 anwendet 

Die RBG OÖ Verbund eGen berechnet die Verschuldensquote zum Quartalsende (gem. 

Durchführungsverordnung (EU) 2016/428) 

 
Abs 2) 
 
Für die Offenlegung der Verschuldungsquote und der Überwachung des Risikos einer 

übermäßigen Verschuldung gem. Art. 451 CRR wurden die, in der Durchführungsverordnung 

(EU) 2016/200 der Kommission dafür vorgesehenen Standards, angewandt. 
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zu Art. 451 Abs. 1 b-c) 
 

Tabelle LRSum: Summarischer Abstimmung zwischen bilanzierten Aktiva und 
Risikopositionen für die Verschuldungsquote 

    
Anzusetzender 

Wert 

1 Summe der Aktiva laut veröffentlichtem Abschluss 48.325.879.825,44  

2 
Anpassung für Unternehmen, die für Rechnungslegungszwecke konsolidiert 
werden, aber nicht dem aufsichtlichen Konsolidierungskreis angehören 

849.601.710,33  

3 

(Anpassung für Treuhandvermögen, das nach dem geltenden 
Rechnungslegungsrahmen in der Bilanz angesetzt wird, aber gemäß Artikel 
429 Absatz 13 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 bei der 
Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote unberücksichtigt 
bleibt) 

493.178.824,88  

4 Anpassungen für derivative Finanzinstrumente 1.604.309.808,80  

5 Anpassung für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT) -    

6 
Anpassung für außerbilanzielle Posten (d.h. Umrechnung außerbilanzieller 
Risikopositionen in Kreditäquivalenzbeträge) 

3.917.085.567,55  

EU-6a 
(Anpassung für gruppeninterne Risikopositionen, die gemäß Artikel 429 Absatz 
7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 bei der Gesamtrisikopositionsmessgrößen 
der Verschuldungsquote unberücksichtigt bleiben) 

-    

EU-6b 
(Anpassungen für Risikopositionen, die gemäß Artikel 429 Absatz 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 bei der Gesamtrisikopositionsmessgröße der 
Verschuldungsquote unberücksichtigt bleiben) 

-    

7 Sonstige Anpassungen 930.712.128,99  

8 Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote 48.365.162.919,99  

      

Tabelle LRCom: Einheitliche Offenlegung der Verschuldungsquote 

 

Risikopositionen 
für die CRR 

Verschuldungs- 
quote  

30.09.2020 

Bilanzwirksame Risikopositionen (ohne Derivate und SFT) 

1 
Bilanzwirksame Posten (ohne Derivate, SFT und Treuhandvermögen, aber 
einschließlich Sicherheiten) 

43.703.633.623,37  

2 (Bei der Ermittlung des Kernkapitals abgezogene Aktivabeträge) 104.727.835,43  

3 
Summe der bilanzwirksamen Risikopositionen (ohne Derivate, SFT und 
Treuhandvermögen) (Summe der Zeilen 1 und 2) 

43.598.905.787,94  

Risikopositionen aus Derivaten 
 

4 
Wiederbeschaffungswert aller Derivatgeschäfte (d. h. ohne anrechenbare, in 
bar erhaltene Nachschüsse) 

604.702.104,92  

5 
Aufschläge für den potenziellen künftigen Wiederbeschaffungswert in Bezug 
auf alle Derivatgeschäfte (Marktbewertungsmethode) 

244.469.459,58  

EU-5a Risikoposition gemäß Ursprungsrisikomethode 0,00 

6 
Hinzurechnung des Betrags von im Zusammenhang mit Derivaten gestellten 
Sicherheiten, die nach dem geltenden Rechnungslegungsrahmen von den 
Bilanzaktiva abgezogen werden 

0,00 

7 
(Abzüge von Forderungen für in bar geleistete Nachschüsse bei 
Derivatgeschäften) 

0,00 

8 (Ausgeschlossener ZGP-Teil kundengeclearter Handelsrisikopositionen) 0,00 

9 Angepasster effektiver Nominalwert geschriebener Kreditderivate 0,00 

10 
(Aufrechnung der angepassten effektiven Nominalwerte und Abzüge der 
Aufschläge für geschriebene Kreditderivate) 

0,00 

11 Summe der Risikopositionen aus Derivaten(Summe der Zeilen 4 bis 10) 849.171.564,50  
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Risikopositionen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) 

12 
Brutto-Aktiva aus SFT (ohne Anerkennung von Netting), nach Bereinigung um 
als Verkauf verbuchte Geschäfte 

- 

13 
(Aufgerechnete Beträge von Barverbindlichkeiten und -forderungen aus Brutto-
Aktiva aus SFT) 

- 

14 Gegenparteiausfallrisikoposition für SFT-Aktiva - 

EU-14a 
Abweichende Regelung für SFT: Gegenparteiausfallrisikoposition gemäß 
Artikel 429b Absatz 4 und Artikel 222 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

- 

15 Risikopositionen aus als Beauftragter getätigten Geschäften - 

EU-15a (Ausgeschlossener ZGP-Teil von kundengeclearten SFT-Risikopositionen)  - 

16 
Summe der Risikopositionen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften 
(Summe der Zeilen 12 bis 15a) 

- 

Sonstige außerbilanzielle Risikopositionen 

17 Außerbilanzielle Risikopositionen zum Bruttonominalwert 10.061.666.731,59  

18 (Anpassungen für die Umrechnung in Kreditäquivalenzbeträge) 6.144.581.164,04  

19 Sonstige außerbilanzielle Risikopositionen (Summe der Zeilen 17 und 18) 3.917.085.567,55  

(Bilanzielle und außerbilanzielle) Risikopositionen, die nach Artikel 429 Absatz 14 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 unberücksichtigt bleiben dürfen 

EU-19a 
(Gemäß Artikel 429 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht 
einbezogene (bilanzielle und außerbilanzielle) gruppeninterne Risikopositionen 
(Einzelbasis)) 

- 

EU-19b 
(Bilanzielle und außerbilanzielle) Risikopositionen, die nach Artikel 429 Absatz 
14 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unberücksichtigt bleiben dürfen  - 

Eigenkapital und Gesamtrisikopositionsmessgröße 

20 Kernkapital 3.987.461.765,55  

21 
Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote (Summe der 
Zeilen 3, 11, 16, 19, EU-19a und EU-19b) 48.365.162.919,99  

Verschuldungsquote 

22 Verschuldungsquote 8,24% 

Gewählte Übergangsregelung und Betrag ausgebuchter Treuhandpositionen 

EU-23 Gewählte Übergangsregelungen für die Definition der Kapitalmessgröße Übergangsregelung 

EU-24 
Betrag des gemäß Artikel 429 Absatz 11 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
ausgebuchten Treuhandvermögens 

- 
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Tabelle LRSpl: Aufgliederung der bilanzwirksamen Risikopositionen (ohne 
Derivate, SFT und ausgenommene Risikopositionen) 

  

Risikopositionen 
für die CRR 

Verschuldungs- 
quote  

30.09.2020 

EU-1 
Gesamtsumme der bilanzwirksamen Risikopositionen (ohne Derivate, SFT und 
ausgenommene Risikopositionen), davon: 

43.703.633.623,37  

EU-2 Risikopositionen im Handelsbuch 0,00 

EU-3 Risikopositionen im Anlagebuch, davon: 43.703.633.623,37  

EU-4 Gedeckte Schuldverschreibungen 711.737.864,75  

EU-5 
Risikopositionen, die wie Risikopositionen gegenüber Staaten behandelt 

werden 
8.060.593.695,45  

EU-6 

Risikopositionen gegenüber regionalen Gebietskörperschaften, 
multilateralen Entwicklungsbanken, internationalen Organisationen und 
öffentlichen Stellen, die NICHT wie Risikopositionen gegenüber Staaten 
behandelt werden 

413.840.662,52  

EU-7 Institute 6.081.636.988,15  

EU-8 Durch Grundpfandrechte auf Immobilien besichert 6.295.160.079,42  

EU-9 Risikopositionen aus dem Mengengeschäft 2.059.735.501,19  

EU-10 Unternehmen 14.017.750.234,52  

EU-11 Ausgefallene Positionen 385.923.020,86  

EU-12 
Sonstige Risikopositionen (z. B. Beteiligungen, Verbriefungen und sonstige 

Aktiva, die keine Kreditverpflichtungen sind) 5.677.255.576,51  

 

Art. 454 Verwendung fortgeschrittener Messansätze für operationelle 
Risiken 

Nicht anwendbar  
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